
 

1 

                 Hans-Peter Murmann 
                       Geschäftsführender Vizepräsident 

 

An alle                  

Landesverbände 

 

 

 

 

 

 

           10. Jan. 2018 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Arbeit und Soziales 

Mindestlohn von 8,84 Euro gilt ausnahmslos 

Ab dem 1. Januar 2018 gilt der allgemeine gesetzliche Mindestlohn in Höhe von 8,84 Euro 

brutto je Zeitstunde ohne jede Einschränkung. Branchenregelungen, die vorübergehend 

Entgelte unterhalb des gesetzlichen Mindestlohns ermöglichten, enden zum 31. Dezember 
2017.  
 

Pflegemindestlohn steigt 

Der flächendeckende Pflegemindestlohn steigt ab Januar 2018 auf 10,55 Euro pro Stunde im 

Westen und 10,05 Euro im Osten. Anfang 2019 und 2020 wird er nochmals erhöht. Das 

kommt vor allem Pflegehilfskräften zugute. 

 

Mindestlohn in Aus- und Weiterbildung 

Alle Aus- und Weiterbildungsdienstleister, die im Auftrag der Arbeitsagenturen und Jobcenter 

Menschen qualifizieren, müssen den bundesweiten Branchenmindestlohn von 15,26 Euro pro 

Zeitstunde bezahlen. Ab 1. Januar 2018 gilt er erstmalig auch für Einrichtungen, in denen 

Qualifizierung nicht zum Hauptgeschäft gehört.  

 

Neuer Gleitzonenfaktor 

Wer regelmäßig zwischen 450,01 und 850 Euro verdient, liegt in der Gleitzone. Für diese 

Beschäftigten – sogenannte Midijobber – wird das beitragspflichtige Arbeitsentgelt auf einen 

fiktiven Betrag reduziert. Dafür kommt ein Gleitzonenfaktor zum Einsatz, der auf allen 

Sozialversicherungsbeiträgen basiert. Er liegt 2018 bei 0,7547.  
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Umlagesatz für Insolvenzgeld sinkt 

Im Insolvenzfall des Arbeitgebers erhalten Beschäftigte von der Arbeitsagentur einen 

Lohnausgleich. Der Umlagesatz für das Insolvenzgeld sinkt im Jahr 2018 von bisher 0,09 

Prozent auf 0,06 Prozent. Das regelt die Insolvenzgeldumlagesatzverordnung 2018, die am 

1. Januar 2018 in Kraft tritt.  

 

Höhere Beitragsbemessungsgrenzen 

Löhne und Gehälter sind erneut gestiegen. Deshalb wird die Beitragsbemessungsgrenze in 

der Krankenversicherung angepasst. Auch andere Rechengrößen für die Sozialversicherung 

ändern sich. So steigt die Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen 

Krankenversicherung 2018 auf 59.400 Euro jährlich (2017: 57.650 Euro). Wer mit seinem 

Einkommen über dieser Grenze liegt, kann sich privat krankenversichern.  

 

Rentenbeitragssatz sinkt auf 18,6 Prozent 

Der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung sinkt zum 1. Januar 2018 von 18,7 

auf 18,6 Prozent. Die hohe Nachhaltigkeitsrücklage in der Rentenversicherung macht dies 

möglich. In der knappschaftlichen Rentenversicherung geht der Beitragssatz von 24,8 auf 

24,7 Prozent zurück.  

 

Renteneintritt sieben Monate später 

Seit 2012 steigt die Altersgrenze für den Eintritt in die Rentenphase schrittweise an. Das 

heißt: Wer 1953 geboren ist und 2018 seinen 65. Geburtstag hat, geht mit 65 Jahren und 

sieben Monaten abschlagfrei in Rente.  

 

Betriebsrente wird attraktiver 

Eine höhere Riester-Grundzulage und Steueranreize – das sind zwei von vielen 

Verbesserungen bei der Betriebsrente. Ziel ist es, sie auch in kleinen und mittleren 

Unternehmen weiter zu verbreiten. Zudem soll die Betriebsrente für Beschäftigte mit 

geringen Einkommen attraktiver werden. Am 1. Januar 2018 tritt das 

Betriebsrentenstärkungsgesetz in wesentlichen Teilen in Kraft.  

 

Berechnungszeiten bei Erwerbsminderung verbessert 

Bei der Erwerbsminderungsrente wird ab 2018 die Zurechnungszeit für Rentnerinnen und 

Rentner schrittweise von 2018 bis 2024 auf 65 Jahre verlängert. Bei einem Beginn der 

Erwerbsminderungsrente im Jahr 2018 endet die Zurechnungszeit mit 62 Jahren und drei 

Monaten.  

 

Mindestbeitrag in der gesetzlichen Rentenversicherung 

Da der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung sinkt, fällt auch der 

Mindestbeitrag zur freiwilligen Versicherung: Er liegt ab 1. Januar 2018 bei 83,70 Euro 

monatlich.  
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Steuern und Finanzen  
 

Mehr Zeit für die Steuererklärung  

Das Besteuerungsverfahren in Deutschland wird modernisiert. Künftig bleibt dem 

Steuerpflichtigen mehr Zeit für die Abgabe der Steuererklärung, nämlich bis zum 31. Juli 

des Folgejahres. Für Papierbelege wie Spendenquittungen gilt: aufbewahren, aber nicht 

mehr einreichen. 

 

Verbraucherschutz 
 

Bessere Beratung für Bankkunden 

Ab dem 3. Januar 2018 müssen Bankberater Kundengespräche besser dokumentieren. 

Insbesondere sind Gespräche über Wertpapiergeschäfte aufzuzeichnen, die per Telefon 

oder Internet geführt werden.  

 

 

 

Viele Grüße aus der Bundesgeschäftsstelle 

Ihr 

 

Hans-Peter Murmann 


